
Synopse

[bisher künftig (Entwurf) EEE

Hauptsatzung der Stadt Ber- Hauptsatzung der Stadt Ber- Erläuterungen
gisch Gladbach in der Fassung| gisch Gladbach in der Fassung

der IV. Anderungssatzung der V. Änderungssatzung

89 89 Da ausschließlich Ände-
Aufwandsentschädigung, Verdienst- Aufwandsentschädigung, Verdienst- | "ungen für $ 9 und eine

ausfallersatz ausfallersatz Einfügung eines neuen
8 9a Hauptsatzung vor-
geschlagen werden, be-
schränkt sich die Sy-
nopse auf eine Darstel-
lung dieser Paragrafen.

1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine | 1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine | Keine Änderung
Aufwandsentschädigung in Form eines Aufwandsentschädigung in Form eines
monatlichen Pauschalbetrages und eines | monatlichen Pauschalbetrages und eines
Sitzungsgeldes je Sitzung für die Teil- Sitzungsgeldes je Sitzung für die Teil-
nahme an Rats-, Ausschuss- und Frakti- | nahme an Rats-, Ausschuss- und Frakti-

onssitzungen nach Maßgabeder jeweils | onssitzungen nach Maßgabederjeweils
geltenden Entschädigungsverordnung. geltenden Entschädigungsverordnung.
Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktions- Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktions-

sitzungen wird auf 80 Sitzungen im Ka- sitzungen wird auf 80 Sitzungen im Ka-
lenderjahr beschränkt. lenderjahr beschränkt.

(2) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger | (2) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger | Keine Änderung
sowie sachkundige Einwohnerinnen und | sowie sachkundige Einwohnerinnen und
Einwohner erhalten für die im Rahmen ih- | Einwohner erhalten für die im Rahmen ih-

rer Mandatsausübung erforderlichen Teil- | rer Mandatsausübung erforderlichen Teil-
nahmen an Ausschuss- und Fraktionssit- | nahmen an Ausschuss- und Fraktionssit-

zungen je Sitzung ein Sitzungsgeld nach | zungen je Sitzung ein Sitzungsgeld nach

Maßgabe der Rechtsverordnung gemäß Maßgabe der Rechtsverordnung gemäß
8 45 Absatz 7 Satz 1 Ziffer 1. GO NRW. 8 45 Absatz 7 Satz 1 Ziffer 1. GO NRW.
Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Ver-| Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Ver-
tretungsfalles auch für die Teilnahme an | tretungsfalles auch für die Teilnahme an
Fraktionssitzungen als stellvertretendes Fraktionssitzungen als stellvertretendes
Ausschussmitglied. Die Zahl der ersatz- Ausschussmitglied. Die Zahl der ersatz-
pflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 40| pflichtigen Fraktionssitzungen wird auf 40
Sitzungen im Kalenderjahr beschränkt. Sitzungen im Kalenderjahr beschränkt.

(3) Als Fraktionssitzungen, für deren Teil- | (3) Als Fraktionssitzungen, für deren Teil-
nahme gemäß den Absätzen 1 und 2 ein |nahme gemäß den Absätzen 1 und 2 ein
Sitzungsgeld gezahlt wird, zählen auch Sitzungsgeld gezahlt wird, zählen auch
Sitzungen von Teilen einer Fraktion Sitzungen von Teilen einer Fraktion
(Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeits- (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeits-
kreise). Mitglieder des Rates, sachkun- kreise). Mitglieder des Rates, sachkun-
dige Bürgerinnen und Bürger sowie sach- | dige Bürgerinnen und Bürger sowie sach-
kundige Einwohnerinnen und Einwohner | kundige Einwohnerinnen und Einwohner

erhalten ebenfalls Sitzungsgelder für die | erhalten ebenfalls Sitzungsgelder für die
Teilnahme an Sitzungen der vom Rat ge-| Teilnahme an Sitzungen der vom Rat ge-
bildeten Unterausschüsse oder Arbeits- bildeten Unterausschüsse oder Arbeits-

kreise, soweit der Rat zur Zahlung der kreise, soweit der Rat zur Zahlung der
Sitzungsgelder seine Zustimmung erteilt | Sitzungsgelder seine Zustimmung erteilt
hat. Beim Einwechseln von Teilnehmerin-| hat. Beim Einwechseln von Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern während der Aus- nen und Teilnehmern während der Aus-

schusssitzungen und Sitzungen der vom | schusssitzungen und Sitzungen der vom

Rat gebildeten Unterausschüsse und Ar- | Rat gebildeten Unterausschüsse und Ar-
beitskreise, für die der Rat seine Zustim- beitskreise, für die der Rat seine Zustim-

mung zur Zahlung der Sitzungsgelder er- | mung zur Zahlung der Sitzungsgelder er-
teilt hat, erhalten die eingewechselten teilt hat, erhalten die eingewechselten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kein Teilnehmerinnen und Teilnehmer kein

Sitzungsgeld und keine Fahrtkostener- Sitzungsgeld und keine Fahrtkostener-
stattung. Wird bei Rats-, Ausschuss- und| stattung. Wird bei Rats-, Ausschuss- und
Fraktionssitzungen eine Sitzungsdauer Fraktionssitzungen eine Sitzungsdauer

von insgesamt 6 Stunden überschritten, von insgesamt 6 Stunden überschritten,
so erhalten die Mitglieder ein weiteres so erhalten die Mitglieder ein weiteres
Sitzungsgeld. Bei mehreren Sitzungen an| Sitzungsgeld. Bei mehreren Sitzungen an



aTezungsgelder gewährt werden. zungsgelder gewährt werden.

(4) Rats- und Ausschussmitglieder haben| (4) Rats- und Ausschussmitglieder haben
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfal- | Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfal-
les, der ihnen durch die Mandatsaus- les, der ihnen durch die Mandatsaus-

übung entsteht, soweit sie während der übung entsteht, soweit sie während der
Arbeitszeit erforderlich ist. Entgangener Arbeitszeit erforderlich ist. Entgangener
Verdienst aus Nebentätigkeiten und Ver- | Verdienst aus Nebentätigkeiten und Ver-
dienst, der außerhalb der Arbeitszeit dienst, der außerhalb der Arbeitszeit

hätte entstehen können, bleibt außer Be- | hätte entstehen können, bleibt außer Be-

tracht. Der Verdienst wird für jede Stunde| tracht. Der Verdienst wird für jede Stunde
der versäumten Arbeitszeit berechnet, der versäumten Arbeitszeit berechnet,

wobei die letztangefangene Stunde voll wobei die letztangefangene Stunde voll
zu rechnen ist. Für die Teilnahme an Al- zu rechnen ist. Für die Teilnahme an Al-

tenehrungen und Ehejubiläen wird keine | tenehrungen und Ehejubiläen wird keine
Entschädigung gezahlt. Der Anspruch Entschädigung gezahlt. Der Anspruch
wird wie folgt abgegolten: wird wie folgt abgegolten:
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder er- | a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder er-
halten den in der Rechtsverordnung ge- halten den in der Rechtsverordnung ge-
mäß 8 45 Absatz 7 Satz 1 Ziffer 1. GO mäß 8 45 Absatz 7 Satz 1 Ziffer 1. GO

NRW festgelegten Regelstundensatz, es |NRW festgelegten Regelstundensatz, es
sei denn, dass sie ersichtlich keine finan- | sei denn, dass sie ersichtlich keine finan-
ziellen Nachteile erlitten haben. ziellen Nachteile erlitten haben.

b) Unselbstständigen wird auf Antrag an- | b) Unselbstständigen wird auf Antrag an-
stelle des Regelstundensatzes der tat- stelle des Regelstundensatzes der tat-
sächlich entstandene und nachgewie- sächlich entstandene und nachgewie-
sene Verdienstausfall ersetzt. Bei Man- sene Verdienstausfall ersetzt. Bei Man-

datsträgern, die innerhalb eines vorgege-| datsträgern, die innerhalb eines vorgege-

benen Arbeitszeitrahmens über Lage und| benen Arbeitszeitrahmens über Lage und
Dauer der individuellen Arbeitszeit selbst | Dauer der individuellen Arbeitszeit selbst

entscheiden können, ist die Zeit der Aus- | entscheiden können, ist die Zeit der Aus-

übung des Mandats innerhalb dieses Ar- | übung des Mandats innerhalb dieses Ar-
beitszeitrahmens zur Hälfte auf ihre Ar- beitszeitrahmens zur Hälfte auf ihre Ar-

beitszeit anzurechnen und der Anspruch | beitszeit anzurechnen und der Anspruch
auf Verdienstausfallerstattung gemäß & auf Verdienstausfallerstattung gemäß &
45 GO NRW auf die Hälfte beschränkt. 45 GO NRW auf die Hälfte beschränkt.

Eine unmittelbare Verrechnung zwischen| Eine unmittelbare Verrechnung zwischen

der Stadt Bergisch Gladbach und dem der Stadt Bergisch Gladbach und dem
Arbeitgeber ist zulässig. Arbeitgeber ist zulässig.
c) Selbstständige können eine besondere| c) Selbstständige können eine besondere
Verdienstausfallpauschale je Stunde er- Verdienstausfallpauschale je Stunde er-
halten, sofern sie einen den Regelstun- halten, sofern sie einen den Regelstun-
densatz übersteigenden Verdienstausfall | densatz übersteigenden Verdienstausfall
glaubhaft machen. Die Glaubhaftma- glaubhaft machen. Die Glaubhaftma-
chung erfolgt durch die unaufgeforderte chung erfolgt durch die unaufgeforderte

und unverzügliche jährliche Vorlage des und unverzügliche jährliche Vorlage des
das Vorjahr betreffenden Einkommen- das Vorjahr betreffenden Einkommen-
steuerbescheides oder anderer Unterla- steuerbescheides oder anderer Unterla-

gen, die geeignet sind, die Einkünfte aus | gen, die geeignet sind, die Einkünfte aus
selbstständiger Tätigkeit glaubhaft zu selbstständiger Tätigkeit glaubhaft zu
machen. Für die Glaubhaftmachung nicht| machen. Für die Glaubhaftmachung nicht
benötigte Angaben können unkenntlich benötigte Angaben können unkenntlich
gemacht werden. Zudem sind die durch- | gemacht werden. Zudem sind die durch-

schnittliche wöchentliche Arbeitszeit und schnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Redaktionell ergänzte
die Zeiträume, in denen Verdienstausfall Vorjahres und die Zeiträume, in denen Wiederholungen der
entstehen kann, anzugeben, wobei die Verdienstausfall entstehen kann, unauf- | Vorgaben betreffend die
Richtigkeit der gemachten Angaben gefordert und unverzüglich jährlich anzu- | Glaubhaftmachung des
schriftlich zu versichern ist. Auf Grund- geben, wobei die Richtigkeit der gemach-| Einkommens.
lage dieser Daten wird die Verdienstaus- | ten Angaben schriftlich zu versichern ist.
fallpauschale im Einzelfall durch den Bür-| Auf Grundlage dieser Daten wird die Ver-

germeister nach billigem Ermessen fest- | dienstausfallpauschale im Einzelfall Diese Verfah
gesetzt. Selbstständigen wird Verdienst- | durch den Bürgermeister nach billigem lung wurdeinder Ver-
ausfallersatz nur für Verdienstausfälle ge- | Ermessen festgesetzt. Bei der vorläufi- handlung der Verfahren
währt, die montags bis freitags zwischen | gen und endgültigen Festsetzung der VG Köln 4 K 2816/18, 4
08:00 Uhr und 19:00 Uhr und samstags Verdienstausfallpauschale und der vor- K 3651/18 und 4K
zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr ent- läufigen und endgültigen Bescheidung 1767/19 auf Vorschlag
standen sind. der Verdienstausfallentschädigunggsleis- der vierten Kammer ver-

tungen ist wie folgt zu verfahren: Auf der | einbart.



Basis des glaubhaft gemachten Einkom-
mens und der mitgeteilten durchschnittli-
chen wöchentlichen Arbeitszeit des Vor-

jahres wird für das Vorjahr eine endgül-

tige und für das laufende Jahr eine vor-
läufige Festsetzung der Verdienstausfall-
pauschale vorgenommen, die so lange
Grundlage der darauf folgenden vorläufi-
gen Bescheidungen der Verdienstausfall-
entschädigungsleistungen ist, bis in dem
auf das laufende Jahr folgenden Jahr das
tatsächliche Einkommen des dann abge-
laufenen Jahres glaubhaft gemacht und
die tatsächliche durchschnittliche wö-

chentliche Arbeitszeit des dann abgelau-
fenen Jahres mitgeteilt wurden. Auf die-
ser Grundlage wird sodann für das dann
abgelaufene Jahr eine endgültige Fest-
setzung der Verdienstausfallpauschale
vorgenommen, die Grundlage der end-
gültigen Bescheidung der Verdienstaus-

fallentschädigungsleistungen für das
dann abgelaufene Jahr ist (was zu Nach-
zahlungen oder Rückzahlungen führen
kann) und die sodann wiederum Grund-

lage der darauf folgenden vorläufigen Be-
scheidungen der Verdienstausfallent- .

schädigungsleistungen ist. Selbstständi- Enanose Streichung.- - u. es Verdienstausfallzeit-
g . + SrAe 'stausfel eraRufe rahmens. Laut Urteil
Verdienstausfällegewährt-diemertags | OVG NRW 15 A 132/18

bis-freitagszwischen-08:00-Uhrund sind bei der Feststellung
49:00-Uhrund-samstagszwischen08:00| der Arbeitszeit allein die
Uhrund-14:00Uhrentstandensind- individuellen Verhält-

d) Personen, die einen Haushalt mit min- | d) Personen, die einen Haushalt mit min- | nisse des Mandatsträ-
destens 2 Personen, von denen mindes- | destens 2 Personen, von denen mindes-| gers ausschlaggebend.
tens eine ein Kind unter 14 Jahren oder tens eine ein Kind unter 14 Jahren oder

eine anerkannt pflegebedürftige Person eine anerkannt pflegebedürftige Person
nach SGB Xl ist, oder die einen Haushalt | nach SGB Xl ist, oder die einen Haushalt
mit mindestens 3 Personen führen und mit mindestens 3 Personen führen und

nicht oder weniger als 20 Stunden je Wo-| nicht oder weniger als 20 Stunden je Wo-
che erwerbstätig sind, erhalten für die che erwerbstätig sind, erhalten für die
Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit | Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit
vom Haushalt mindestens den in der vom Haushalt mindestens den in der

Rechtsverordnung gemäß 8 45 Absatz 7 | Rechtsverordnung gemäß 8 45 Absatz 7
Satz 1 Ziffer 1. GO NRW festgelegten Satz 1 Ziffer 1. GO NRW festgelegten

Regelstundensatz. Auf Antrag werden Regelstundensatz. Auf Antrag werden
statt des Regelstundensatzes die not- statt des Regelstundensatzes die not-
wendigen Kosten für eine Vertretung im wendigen Kosten für eine Vertretung im
Haushalt ersetzt. Haushalt ersetzt.

e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten,
die außerhalb der Arbeitszeit aufgrund die außerhalb der Arbeitszeit aufgrund
der mandatsbedingten Abwesenheit vom | der mandatsbedingten Abwesenheit vom
Haushalt notwendig werden, werden auf | Haushalt notwendig werden, werden auf
Antrag in Höhe der nachgewiesenen Antrag in Höhe der nachgewiesenen

Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten| Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten
werden nicht für Zeiträume erstattet, für werden nicht für Zeiträume erstattet, für

die Entschädigung nach den Buchstaben| die Entschädigung nach den Buchstaben
a) bis d) geleistet wird und nicht für eine a) bis d) geleistet wird und nicht für eine
Betreuung von Kindern, die das 14. Le- Betreuung von Kindern, die das 14. Le-
bensjahr vollendet haben, es sei denn, bensjahr vollendet haben, es sei denn,
besondere Umstände des Einzelfalls wer- |besondere Umstände des Einzelfalls wer-

den glaubhaft nachgewiesen. den glaubhaft nachgewiesen.

f) Für alle in den Buchstaben a) bis d) ge-| f) Für alle in den Buchstaben a) bis d) ge-
nannten Fälle darf der in der Rechtsver- nannten Fälle darf der in der Rechtsver-

ordnung gemäß 8 45 Absatz 7 Satz 1 Zif- | ordnung gemäß 8 45 Absatz 7 Satz 1 Zif-
fer 1. GO NRW festgelegte einheitliche fer 1. GO NRW festgelegte einheitliche
Höchstbetrag beim Ersatz des Verdienst- | Höchstbetrag beim Ersatz des Verdienst-
ausfalles je Stunde nicht überschritten ausfalles je Stunde nicht überschritten



werden. Für die in Buchstabe e) genann- | werden. Für die in Buchstabe e) genann-
ten Fälle darf ein Höchstbetrag von 20,00| ten Fälle darf ein Höchstbetrag von 20,00
€ je Stunde nicht überschritten werden. € je Stunde nicht überschritten werden.

(5) Die stellvertretenden Bürgermeiste- (5) Die stellvertretenden Bürgermeiste- Keine Änderung
rinnen und Bürgermeister nach 8 67 Abs. | rinnen und Bürgermeister nach 8 67 Abs.
1 GO NRW, die Vorsitzenden von Aus- 1 GO NRW, die Vorsitzenden von Aus-
schüssen des Rates mit Ausnahme des schüssen des Rates mit Ausnahme des

Wahlprüfungsausschusses sowie die Wahlprüfungsausschusses sowie die
Fraktionsvorsitzenden - bei Fraktionen Fraktionsvorsitzenden - bei Fraktionen

mit mindestens 8 Mitgliedern auch eine mit mindestens 8 Mitgliedern auch eine
stellvertretende Fraktionsvorsitzende o- stellvertretende Fraktionsvorsitzende o-

der ein stellvertretender Fraktionsvorsit- der ein stellvertretender Fraktionsvorsit-

zender, mit mindestens 16 Mitgliedern zender, mit mindestens 16 Mitgliedern
auch zwei stellvertretende Fraktionsvor- auch zwei stellvertretende Fraktionsvor-

sitzende und mit mindestens 24 Mitglie- sitzende und mit mindestens 24 Mitglie-
dern auch drei stellvertretende Fraktions- | dern auch drei stellvertretende Fraktions-

vorsitzende - erhalten neben den Ent- vorsitzende - erhalten neben den Ent-

schädigungen, die ihnen als Ratsmitglie- | schädigungen, die ihnen als Ratsmitglie-
der nach 8 45 GO NRW zustehen, eine der nach 8 45 GO NRW zustehen, eine
Aufwandsentschädigung nach Maßgabe | Aufwandsentschädigung nach Maßgabe

des 8 46 GO NRW in Verbindung mit den | des 8 46 GO NRW in Verbindung mit den
Regelungen der Rechtsverordnung ge- Regelungen der Rechtsverordnung ge-
mäß 8 46 Satz 1 GO NRW. Eine Auf- mäß 8 46 Satz 1 GO NRW. Eine Auf-
wandsentschädigung wird nicht gewährt, |wandsentschädigung wird nicht gewährt,
wenn das Ratsmitglied hauptberuflich tä- |wenn das Ratsmitglied hauptberuflich tä-
tige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer tige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer
Fraktion ist. Fraktion ist.

89a Zur Begründung der Ein-
Entschädigung der stellvertretenden fügung wird auf die Dar-
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis- | Stellung in der Vorlage
ter nach & 67 Abs. 1 GO NRW für stan-| Yewiesen.
desamtliche Tätigkeiten als Ehrenbe-
amtinnen und Ehrenbeamte

Die stelivertretenden Bürgermeisterinnen | Zur Begründung der Ein-
und Bürgermeister nach 8 67 Abs. 1GO | fügung wird auf die Dar-
NRW, die zu ehrenamtlichen Standesbe- | Stellung in der Vorlage
amtinnen und Standesbeamten bestellt verwiesen.

werden, erhalten unter gleichzeitiger Ab-
geltung sämtlicher Auslagen pro Ehe-
schließung eine pauschale Entschädi-
qung in Höhe von 100 Euro.


